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§ 26 EpidemieG Vorschriften in
Bezug auf Verkehrsanstalten im

Inlande.
 EpidemieG - Epidemiegesetz 1950

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.07.2024

1. (1)Für den Betrieb öffentlicher Verkehrsanstalten (Eisenbahnen, Binnenschiffahrtsunternehmungen, Flöße usw.)

und für den Verkehr auf denselben wird durch Verordnung bestimmt, in welcher Weise und durch welche Organe

die in diesem Gesetze bezeichneten Vorkehrungen zur Verhütung und Bekämpfung anzeigepflichtiger

Krankheiten in Anwendung zu bringen sind.

2. (2)In gleicher Weise werden die erforderlichen Anordnungen über die Anwendung der Bestimmungen dieses

Gesetzes auf Schiffen und Hafenbauten und sonstigen im Bereiche der Seebehörden gelegenen Objekten durch

Verordnung erlassen.
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